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Im Falle des Austritts eines Landes aus der Bank 
wird der von ihm eingezahlte Betrag in das Grundkapi
tal bei der Regelung der gegenseitigen Verpflichtun
gen zwischen diesem Land und der Bank berücksich
tigt.

Artikel 10

Die Bank bildet ein Reservekapital und kann eigene 
Sonderfonds bilden. Das Reservekapital und die eige
nen Sonderfonds der Bank werden aus dem Gewinn 
der Bank gebildet.

Artikel 11
In der Bank können Sonderfonds aus Mitteln inter

essierter Länder gebildet werden, darunter ein Fonds 
für die Kreditierung des gemeinsamen Baues von Ob
jekten in den Mitgliedsländern und ein Fonds für die 
Kreditierung von Maßnahmen zur ökonomischen und 
technischen Unterstützung von Entwicklungsländern.

Zweck, Höhe, Bedingungen und Verfahren der Bil
dung und Verwendung der Sonderfonds werden durch 
entsprechende Vereinbarungen zwischen den inter
essierten Ländern und der Bank festgelegt.

Artikel 12

Die Bank kann durch Aufnahme von Finanz- und 
Bankkrediten sowie Anleihen, durch Annahme mittel- 
und langfristiger Einlagen und in anderen Formen 
Mittel in der kollektiven Währung (transferable Ru
bel), in nationalen Währungen interessierter Länder 
und in freikonvertierbaren Währungen mobilisieren.

Der Bankrat kann Beschlüsse über die Ausgabe ver
zinslicher Obligationen durch die Bank fassen, die auf 
internationalen Kapitalmärkten aufgelegt werden.

Die Bedingungen für die Ausgabe von Obligationen 
werden vom Bankrat festgelegt.

Kreditoperationen der Bank
Artikel 13

Die Bank gewährt den im Abkommen genannten 
Kreditnehmern aus eigenen und mobilisierten Mitteln 
in zwischen der Bank und dem Kreditnehmer verein
barten Währungen lang- und mittelfristige Kredite für 
die im Abkommen vorgesehenen Zwecke, beteiligt sich 
mit anderen Banken an der Gewährung solcher Kre
dite und übernimmt Garantien für Verpflichtungen 
der Wirtschaftsorganisationen und Betriebe nach dem 
vom Bankrat festgelegten Verfahren.

Artikel 14
Die Kreditierung der im Abkommen vorgesehenen 

Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage laufender und 
perspektivischer Kreditpläne. Das Verfahren der 
Aufstellung der Kreditpläne wird vom Bankrat fest
gelegt.

Artikel 15
Die Bank gewährt unter Beteiligung des Kreditneh

mers mit eigenen Mitteln an der Finanzierung des 
Objektes Kredite. In Einzelfällen werden Kredite für 
den vollen Wert des Objektes ausgereicht.

Die Gewährung von Krediten und die Übernahme 
von Garantien durch die Bank wird in jedem ein
zelnen Fall in einem entsprechenden Vertrag ver
einbart.

Der Kreditvertrag enthält die auf eine hohe Effek
tivität des zu kreditierenden Objektes gerichteten öko

nomischen Kriterien sowie die Bedingungen der Ge
währung, Inanspruchnahme und Tilgung des Kredites.

Die Kredite werden in erster Linie für Objekte mit 
der höchsten Effektivität gewährt.

Kriterien für die ökonomische Effektivität sind: 
Sicherung des technischen Höchststandes des Bauvor
habens, Erreichung eines optimalen Produktionsvolu
mens des zu kreditierenden Objektes, Einhaltung der 
für den betreffenden Zweig optimalen Rückflußzeiten; 
Herstellung von Erzeugnissen, die dem Weltniveau in 
der Qualität und den Weltmarktpreisen entsprechen; 
das Vorhandensein der erforderlichen Rohstoffbasis 
für die Produktion und eines Absatzmarktes für die 
Erzeugnisse; die Bauzeiten der Objekte sowie andere 
ökonomische, finanzielle und Bankkriterien, die ent
sprechend dem Charakter und der Zweckbestimmung 
der Investitionen vom Bankrat festgelegt werden.

Die Bank kann eine Expertise anfertigen oder nach 
eigenem Ermessen das Projekt, die technische Doku
mentation und den Kostenvoranschlag an entsprechende 
nationale Organisationen oder internationale Spezia
listengruppen zur Anfertigung einer Expertise überge
ben. Die für die Anfertigung der Expertisen erforder
lichen Unterlagen und Angaben werden durch die Kre
ditnehmer zur Verfügung gestellt.

Bei der Gewährung von Krediten und der Über
nahme von Garantien kann die Bank Sicherheiten ver
langen.

Das Verfahren der Kreditgewährung und -tilgung, 
die Sicherheiten sowie die allgemeinen Bedingungen, 
die in den Kreditverträgen vorzusehen sind, werden 
vom Bankrat festgelegt.

Artikel 16
Mittelfristige Kredite werden in der Regel mit einer 

Laufzeit bis zu 5 Jahren, langfristige Kredite mit einer 
maximalen Laufzeit bis zu 15 Jahren gewährt.

Artikel 17
Die Tilgung der von der Bank gewährten Kredite 

wird vom Kreditnehmer auf der Grundlage des im 
Kreditvertrag festgelegten Tilgungsplanes im Rahmen 
der Kreditlaufzeit vorgenommen. Die Tilgung beginnt 
in der Regel spätestens 6 Monate nach dem im Kredit
vertrag festgelegten Termin der Inbetriebnahme des 
zu kreditierenden Objektes.

Die Tilgung des Kredites erfolgt in der Regel in 
den Währungen, in denen der Kredit ausgereicht 
wurde, oder nach Vereinbarung zwischen der Bank 
und dem Kreditnehmer in anderen Währungen.

Artikel 18
1. Die Bank ergreift die erforderlichen Maßnahmen 

zur Sicherung der zweckbestimmten und effektiven 
Verwendung der Mittel aus Krediten und Garan
tien. Zu diesem Zweck ist die Bank befugt,
a) die Verwendung von Mitteln bei Kredit- und 

Garantiegeschäften nur für die Ausgaben zuzu
lassen, die in den von ihr abgeschlossenen 
Verträgen vorgesehen sind;

b) eine ständige Kontrolle über die vom Kredit
nehmer einzuhaltenden Bedingungen des Kre
ditvertrages sowohl im Vorbereitungsstadium 
als auch im Prozeß der Durchführung des Bau
vorhabens und im Zeitraum der Kredittilgung 
durchzuführen;


